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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzun-
gen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
394) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBl. S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 
 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

1.1.1 Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) 

1.1.1.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA3 sind von den nach 
§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen Schank- und Speisewirtschaften 
nicht zulässig.  

1.1.1.2 In den allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA3 sind die Ausnahmen ge-
mäß § 4 Abs. 3 Nrn. 1 bis 5 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sons-
tige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe 
und Tankstellen) nicht zulässig. 

1.1.2 Flächen für den Gemeinbedarf „Kindergarten“ (§ 9 (1) Nr. 5 BauGB) 

1.1.2.1 Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Kindergarten“ dient 
der Unterbringung von Einrichtungen und Anlagen eines Kindergartens.  

1.1.2.2 Zulässig sind Gebäude und Einrichtungen, die der Betreuung und Verpflegung von 
Kindern dienen, einschließlich aller erforderlichen Nebenräume (z. B. Büros, Kü-
chen, Abstell- und Sanitärräume), eine Personalwohnung für Beschäftigte der Ge-
meinde oder des Kindergartens, Nebeneinrichtungen (z. B. Außenspielanlagen, 
Spielgeräte), sowie Freiflächen, Garagen, Stellplätze und Carports. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.2.1 Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen in der Planzeichnung 
zu entnehmen und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der 
▪ Grundflächenzahl (GRZ), 
▪ Grundfläche (GR), 
▪ Geschossflächenzahl (GFZ), 
▪ Zahl der Vollgeschosse (Z) – als Höchstmaß oder zwingend, 
▪ Höhe der baulichen Anlagen (GH, TH). 
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1.2.2 Im allgemeinen Wohngebiet WA2 darf bei Reihenmittelhäusern die zulässige Grund-
flächenzahl und die zulässige Geschossflächenzahl überschritten werden, jedoch 
höchstens bis zu einer Grundflächenzahl von 0,5 und bis zu einer Geschossflä-
chenzahl von 1,0. 

1.2.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA2 darf die zulässige Grundfläche durch die Grund-
flächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten; Nebenanlagen und bauli-
chen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis zu einer Grundflächenzahl von 
0,8 überschritten werden. 

1.2.4 Im allgemeinen Wohngebiet WA3 darf die zulässige Grundfläche durch die Grund-
flächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen bis 
zu 80 vom Hundert überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflä-
chenzahl von 0,8. 

1.2.5 Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf darf die zulässige Grundfläche durch die 
Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanla-
gen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden. 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 (3) BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

1.3.1 Als maximale Trauf- (TH) und Gebäudehöhen (GH) (Hauptgebäude) gelten die in 
der Planzeichnung festgesetzten Höhen. 

1.3.1 Die maximale Traufhöhe (TH) darf durch Traufen von Dachaufbauten wie Gauben 
sowie Zwerchgiebel und Widerkehren sowie von Dacheinschnitten um bis zu 2,5 m 
überschritten werden. 

1.3.2 Als oberer Bezugspunkt der Traufhöhe gilt der oberste Schnittpunkt Außenwand/ 
äußere Dachhaut. Bei Gebäuden mit Pultdach gilt der höchste Punkt des Daches 
(Pultfirst) nicht als Traufe, sondern als oberste Dachbegrenzungskante (Gebäude-
höhe). 

1.3.3 Als oberer Bezugspunkt der Gebäudehöhe gilt der höchste Punkt der Dachfläche. 

1.3.4 Als unterer Bezugspunkt der maximalen Trauf- und Gebäudehöhe gilt in den allge-
meinen Wohngebieten WA1 und WA2 und innerhalb der Fläche für den Gemeinbe-
darf die maximale Erdgeschossfußbodenhöhe (OK Rohfußboden) gemäß Ziffer 
1.3.5. 

1.3.5 Als Erdgeschossfußbodenhöhe gilt die Oberkante des Rohfußbodens. Die maximale 
Erdgeschossfußbodenhöhe der Hauptgebäude wird in den allgemeinen Wohngebie-
ten WA1 und WA2 sowie innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf auf 0,4 m über 
Oberkante der zugehörigen Erschließungsstraße festgesetzt. Maßgebend ist die in 
der Planzeichnung festgesetzte Höhe der zugehörigen Erschließungsstraße (Fahr-
bahnmitte) an der Mitte des Gebäudes (senkrecht zur Straße gemessen); zwischen 
den in der Planzeichnung festgesetzten Höhenpunkten ist linear zu interpolieren. 
Bei Grundstücken, die an mehreren Erschließungsstraßen liegen, ist die Erschlie-
ßungsstraße maßgebend, von der aus die tatsächliche Erschließung erfolgt. Bei 
Grundstücken, die nur über den Wendehammer erschlossen werden, ist die nächst-
gelegene eingetragene Straßenhöhe maßgebend. 

1.3.6 Die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) wird im allgemeinen Wohngebiet WA3 
auf Meter über Normalnull (m ü. NN) bezogen. 

1.3.7 Die Aufständerung von Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen, darf 
maximal 1,5 m betragen. Die Anlagen müssen von der äußersten Dachkante min-
destens um das Maß ihrer Höhe zurückversetzt sein. 

1.3.8 Im WA2 und innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf dürfen technisch bedingte 
Anlagen (Aufzugsüberfahrten, Lüftung usw.) die realisierte Gebäudehöhe um bis zu 
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3,0 m überschreiten, wenn sie von der äußersten Dachkante mindestens 2,0 m zu-
rückversetzt sind. 

1.4 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

1.4.1 Im allgemeinen Wohngebiet WA1 wird die offene Bauweise mit Zulässigkeit von 
Einzelhäusern und/oder Doppelhäusern gemäß Planeintrag festgesetzt. 

1.4.2 Im allgemeinen Wohngebiet WA2 wird in den mit einem „A“ gekennzeichneten Be-
reichen die offene Bauweise mit Zulässigkeit von Doppelhäusern und/oder Haus-
gruppen gemäß Planeintrag festgesetzt. 

1.4.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA2 wird in dem mit einem „B“ gekennzeichneten Be-
reich die abweichende Bauweise festgesetzt. Als abweichende Bauweise gelten die 
Bestimmungen der offenen Bauweise (Gebäude mit seitlichem Grenzabstand), wo-
bei nur Gebäudelängen unter 30 m zulässig sind. Über dieses Maß hinaus dürfen 
zwei Gebäudeeinheiten durch Verbindungstrakte, Treppenhäuser u. Ä. unter 30 m² 
Fläche verbunden werden, sofern diese einen Vor- oder Rücksprung zur Gebäude-
fassade von mindestens 2,0 m aufweisen. Siehe auch Ziffer 2.2. 

1.4.4 Im allgemeinen Wohngebiet WA3 wird die offene Bauweise mit Zulässigkeit von 
Einzelhäusern und Doppelhäusern festgesetzt. 

1.4.5 Innerhalb der Fläche für den Gemeinbedarf wird die offene Bauweise festgesetzt. 

1.5 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.5.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA1, WA2 und WA3 dürfen Baugrenzen nach 
Süden bzw. Südosten und Südwesten ausnahmsweise durch Terrassen und deren 
Überdachungen bis maximal 5,0 m Länge und bis maximal 2,0 m Tiefe überschritten 
werden. 

1.5.2 Im allgemeinen Wohngebiet WA3 sind Überschreitungen der Baugrenzen durch 
Dachüberstände um bis zu 0,5 m zulässig. 

1.6 Garagen, Carports und Stellplätze sowie Nebenanlagen  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB; § 12, § 14 und § 23 BauNVO)  

1.6.1 In den allgemeinen Wohngebieten WA1 und WA2 und innerhalb der Fläche für den 
Gemeinbedarf sind Garagen, Carports und Nebenanlagen mit mehr als 25 m³ Brut-
to-Rauminhalt nur innerhalb der Baugrenzen und in den hierfür ausgewiesenen Zo-
nen gemäß Planzeichnung zulässig. 

1.6.2 Im allgemeinen Wohngebiet WA2 sind Tiefgaragen auch außerhalb vom Baufenster 
zulässig. 

1.6.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA3 sind Garagen, Carports und Nebenanlagen so-
wohl innerhalb als auch außerhalb der Baufenster zulässig. 

1.6.4 Kfz-Stellplätze und offene Fahrrad-Stellplätze sind in den allgemeinen Wohngebie-
ten WA1, WA2 und WA3 sowie innerhalb der Gemeinbedarfsfläche überall zulässig. 

1.6.5 Die maximale Traufhöhe von Garagen und Carports beträgt 3,5 m bezogen auf das 
natürliche Gelände gemessen an den äußeren Gebäudeeckpunkten (arithmetisches 
Mittel). 

Hinweis: 
Für bauliche Anlagen an der Grundstücksgrenze gelten die Höhen-, Flächen- und 
Längenbeschränkungen nach § 6 LBO. 
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1.7 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§ 9 (1) Nr.6 BauGB) 

1.7.1 Im allgemeinen Wohngebiet WA1 ist in Wohngebäuden je angefangener 470 m² 
Grundstücksfläche des Baugrundstücks eine Wohnung zulässig. Dabei sind nicht 
mehr als 2 Wohnungen pro Wohngebäude zulässig. 

1.7.2 Im allgemeinen Wohngebiet WA2 ist in den mit „A“ gekennzeichneten Bereichen in 
Wohngebäuden je angefangener 270 m² Grundstücksfläche des Baugrundstücks 
eine Wohnung zulässig. Im allgemeinen Wohngebiet WA2 ist in dem mit „B“ ge-
kennzeichneten Bereich in Wohngebäuden je angefangener 155 m² Grundstücks-
fläche des Baugrundstücks eine Wohnung zulässig. 

1.7.3 Im allgemeinen Wohngebiet WA3 ist in Wohngebäuden je 740 m² Grundstücksflä-
che des Baugrundstücks eine Wohnung zulässig. 

1.8 Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 i. V. m. § 9 (3) BauGB) 

1.8.1 Die in der Planzeichnung festgesetzten Straßenhöhen beziehen sich auf die Ober-
kante des Fahrbahnbelags in der Fahrbahnmitte.  

1.8.2 Von den in der Planzeichnung festgesetzten Straßenhöhen kann aus technischen 
Gründen + 10 cm / - 30 cm abgewichen werden. Als Bezug für die Ermittlung der 
Erdgeschossfußbodenhöhe gelten unverändert die durch Planeintrag festgesetzten 
Straßenhöhen. 

1.8.3 Brücken und Stege sind nur innerhalb der dargestellten überbaubaren Fläche (Bau-
fenster) zulässig. 

1.9 Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB) 

1.9.1 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit den Zweckbestimmungen „Freifläche Kin-
dergarten“ und „Wiese“ sind mindestens 60 % der Fläche gärtnerisch anzulegen 
und zu unterhalten. Zweckgebundene bauliche Anlagen und Spielgeräte sowie 
Fußwege und Bewegungsflächen sind zulässig. Asphaltierte oder betonierte Flä-
chen sind nicht zulässig. 

1.9.2 Innerhalb der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Begleit-
grün/Graben“ ist der vorhandene zeitweise wasserführende Graben zu erhalten. 

1.10 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.10.1 Wege-, Hof- und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten sind zur Versickerung des 
nicht schädlich verunreinigten Regenwassers in einer wasserdurchlässigen Bauwei-
se (z. B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen Fugen, Schot-
terrasen, wassergebundene Decke) auszuführen und nach Möglichkeit durch eine 
entsprechende Neigung (ggf. offene Rinne) an die angrenzenden Grünflächen an-
zuschließen.  

1.10.2 Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Materialien sind im Bebauungsplangebiet nur zu-
lässig, wenn sie beschichtet oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontami-
nation des Bodens oder des Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser 
eingeleitet wird, ist dauerhaft auszuschließen. 

1.10.3 Im Plangebiet sind alle Hauptgebäude mit Dachneigungen von 0° bis 8° auf mindes-
tens 70 % der Dachfläche mit einer mindestens 15 cm dicken Substratschicht zu 
begrünen. Eine Kombination mit Anlagen zur Energieerzeugung oder -einsparung 
ist zulässig. 

1.10.4 Als Ausgleichsmaßnahme sind an den zum Erhalt festgesetzten Bäumen östlich der 
Burger Straße mindestens 9 Vogelnistkästen für Höhlenbrüter (Meisen, Gartenrot-
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schwanz) an geeigneten Stellen aufzuhängen. Die Nistkästen sind dauerhaft zu er-
halten und jedes Jahr nach der Brutzeit zu säubern. 

1.10.5 Innerhalb der F1-Fläche sind an geeigneten Stangen vier Vogelnistkästen für Stare 
anzubringen. Die Nistkästen sind jedes Jahr nach der Brutzeit zu säubern. Sobald 
die neu gepflanzten Bäume innerhalb der F1-Fläche eine entsprechende Größe ha-
ben, können die Starennistkästen in die Bäume umgehängt werden. 

1.10.6 Innerhalb des Plangebiets sind an den zum Erhalt festgesetzten Bäumen östlich der 
Burger Straße 14 Fledermauskästen als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-
Maßnahme) aufzuhängen und dauerhaft zu erhalten. 

Hinweis: 
Die Fledermauskästen müssen für die nächsten 10 Jahre jährlich, oder bis die 
Bäume ein entsprechendes Quartierpotenzial entwickelt haben, durch einen Fle-
dermaussachverständigen kontrolliert und gereinigt werden. Die Reinigung erfolgt 
im Monat September. 

1.11 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

1.11.1 Die Fläche R1 ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Gemein-
de zu belasten. Sie ist von hochbaulichen Anlagen sowie von tiefwurzelnden Bäu-
men und Sträuchern freizuhalten. Die Zugänglichkeit der Fläche ist zu gewährleis-
ten. 

1.11.2 Die Fläche R2 ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Hinterlie-
ger zu belasten. Sie ist von hochbaulichen Anlagen sowie von tiefwurzelnden Bäu-
men und Sträuchern freizuhalten. Die Zugänglichkeit der Fläche ist zu gewährleis-
ten. 

1.12 Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 (1) Nr. 25 a und b BauGB) 

1.12.1 Auf den Baugrundstücken sind je angefangene 400 m² Grundstücksfläche mindes-
tens drei Sträucher aus der Pflanzliste gemäß Anhang zu pflanzen. 

1.12.2 Auf den Baugrundstücken sind ab einer Grundstücksgröße von 250 m² je angefan-
gene 400 m² Grundstücksfläche mindestens ein mittel- bis großkroniger Laub- oder 
Obstbaum aus der Pflanzliste gemäß Anhang zu pflanzen. Zum Erhalt festgesetzte 
Bäume gemäß Ziffer 1.12.4 sind hierauf anrechenbar. 

1.12.3 Die Bäume sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang oder Fällung 
eines Baumes ist als Ersatz vergleichbares Gehölz gemäß Pflanzliste nachzupflan-
zen. 

1.12.4 Die im Bebauungsplan mit einer Pflanzbindung gekennzeichneten Bäume sind zu 
erhalten, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichartig zu ersetzen. 

1.12.5 Für die gemäß Planeintrag festgesetzten Baumstandorte sind hochstämmige Laub-
bäume aus der Pflanzliste (Mindeststammumfang 12-14 cm) zu pflanzen, dauerhaft 
zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die Baumstandorte können in begründeten 
Fällen um bis zu 2 m verschoben werden. 

1.12.6 Auf der mit dem Pflanzgebot „F1“ belegten Fläche sind mindestens 8 standortge-
rechte heimische Laubbäume gemäß Pflanzliste im Anhang zu pflanzen, dauerhaft 
zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen. 

1.12.7 Auf den mit dem Pflanzgebot „F2“ belegten Flächen sind entlang der östlichen 
Grenze freiwachsende, arten- und strukturreiche Feldhecken aus standortgerechten 
Sträuchern und einzelnen Bäumen aus der Pflanzliste gemäß Anhang mit beidseiti-
gem Staudensaum anzulegen, dauerhaft zu pflegen und Gehölze bei Abgang zu er-
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setzen. Weiterhin sind auf den Flächen „F2“ extensiv bewirtschaftete Wiesen und 
Rasenflächen anzulegen. Auf den Wiesen und Rasenflächen sind je 160 m² ein 
standortgerechter Landschaftsbaum oder ein großkroniger Obstbaum aus der 
Pflanzliste gemäß Anhang zu pflanzen dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu er-
setzen. Die Pflanzungen sind auf die unter Ziffer 1.12.1 festgesetzten Strauch- und 
Baumpflanzungen anrechenbar. 

Hinweis: 
Gemäß § 178 BauGB kann die Gemeinde den Eigentümer durch Bescheid ver-
pflichten, sein Grundstück innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 
entsprechend den nach § 9 (1) Nr. 25 BauGB getroffenen Festsetzungen des Be-
bauungsplans zu bepflanzen. 

 
 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20.11.2023 (GBl. S. 422) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Ge-
setzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231) 

 
 

2.1 Dächer (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Für die Dächer der Hauptbaukörper sind im allgemeinen Wohngebiet WA1 folgende 
Dachformen und Dachneigungen zulässig: 
▪ Satteldächer, Walmdächer und versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 

25° bis 45°, 
▪ Zeltdächer, Pultdächer und versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 9° 

bis 15° – nur in den in der Planzeichnung mit „2“ gekennzeichneten Baufenstern,  
▪ Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 8° – nur in den in der Planzeich-

nung mit „2“ gekennzeichneten Baufenstern (siehe hierzu auch Ziffer 1.10.3). 

2.1.2 Für die Dächer der Hauptbaukörper sind im allgemeinen Wohngebiet WA2 folgende 
Dachformen und Dachneigungen zulässig: 
▪ Satteldächer, Walmdächer und versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 

25° bis 45°, 
▪ Zeltdächer, Pultdächer und versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 9° 

bis 15°, 
▪ Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 8° (siehe hierzu auch Ziffer 

1.10.3). 

2.1.3 Für die Dächer der Hauptbaukörper sind im allgemeinen Wohngebiet WA3 folgende 
Dachformen und Dachneigungen zulässig: 
▪ Sattel- und Walmdächer mit einer Dachneigung von 25° bis 50°. 

2.1.4 Für die Dächer der Hauptbaukörper sind innerhalb der Gemeinbedarfsfläche folgen-
de Dachformen und Dachneigungen zulässig: 
▪ Zeltdächer, Pultdächer und versetzte Pultdächer mit einer Dachneigung von 9° 

bis 15°, 



Gemeinde Stegen – Gemarkung Stegen Stand: 30.01.2024 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„Nadelhof“ gem. § 3 (2) und § 4 (2) i. V. m. § 215a (2) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 7 von 16 

 

24-01-30 Bebauungsvorschriften (24-01-11).docx 

▪ Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 8° (siehe hierzu auch Ziffer 
1.10.3). 

2.1.5 Die Dachneigung direkt aneinander angrenzender Doppelhäuser oder Hausgruppen 
muss einheitlich sein. Eine Abweichung der Dachneigungen untereinander um bis 
zu 5° und ein Versatz der Firstlinie sind zulässig. 

2.1.6 Garagen und Carports sind entweder in das Gebäude einzubeziehen oder mit der 
Dachneigung des Hauptgebäudes zu versehen. Unabhängig von der Dachneigung 
des Hauptgebäudes sind auch Dachneigungen von 0° bis 10° zulässig, sofern die 
Dächer entweder als Terrassen genutzt oder mit einer vegetativen Dachbegrünung 
(Mindestsubstrathöhe 15 cm, extensive Pflege) versehen werden.  

2.1.7 Dachaufbauten sind in Form von Flachdach-, Schlepp-, Giebel- oder Dreiecksgau-
ben sowie Dacheinschnitte (Loggien) bis jeweils maximal 5,0 m Breite (horizontal 
ohne Dachüberstand gemessen) bei Dachneigungen ab 30° zulässig. Dies gilt auch 
für Widerkehren und Zwerchhäuser. Es ist nur eine Gaubenform pro Dachfläche zu-
lässig. Giebel- und Dreiecksgauben müssen mindestens dieselbe Dachneigung wie 
das Hauptdach aufweisen. Der seitliche Abstand der Dachaufbauten und Dachein-
schnitte zu den Ortgängen (seitliche Dachbegrenzungskante) sowie zueinander 
muss mindestens 1,0 m betragen. Der Abstand der Dachaufbauten und Dachein-
schnitte zum Hauptfirst, gemessen parallel zur Dachfläche, muss mindestens 
1,25 m betragen. Bei Herstellung einer Widerkehr kann auf den oberen Abstand 
verzichtet werden. 

2.1.8 Als Dacheindeckung sind ausschließlich rote, braune, graue bis schwarze Ziegel 
oder Dachsteine sowie Dachbegrünung zulässig. Wellfaserzement, Dachpappe und 
glänzende oder reflektierende Materialien sind im gesamten Gebiet nicht zulässig. 
Ausgenommen hiervon sind Anlagen, die der Energiegewinnung dienen. 

Hinweis: 
Es wird empfohlen die Materialien und die Farben der Gebäude so zu wählen, dass 
eine Aufheizung der Gebäude weitgehend vermieden wird (z. B. helle Farben).  

2.1.9 Anlagen, die der solaren Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solartherme), 
sind ausschließlich auf und an Gebäuden zulässig. 

Hinweis: 
Die Nutzung der Dachflächen von Hauptgebäuden, Garagen, Carports und sonsti-
gen Nebenanlagen zur solaren Energiegewinnung (z. B. Photovoltaikanlagen) wird 
empfohlen. 

2.2 Gebäudetiefen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

Im allgemeinen Wohngebiet WA2 darf in dem mit einem „B“ gekennzeichneten Be-
reich die Gebäudetiefe einzelner Gebäudeeinheiten 18 m nicht überschreiten. Über 
dieses Maß hinaus dürfen zwei Gebäudeeinheiten durch Verbindungstrakte, Trep-
penhäuser u. Ä. unter 30 m² Fläche verbunden werden, sofern diese einen Vor- 
oder Rücksprung zur Gebäudefassade von mindestens 2,0 m aufweisen. Verbin-
dungstrakte, Treppenhäuser u. Ä. sind aus Glas oder ähnlichen transparenten Mate-
rialien herzustellen. Siehe auch Ziffer 1.4.3. 

2.3 Rücksprung von Attikageschossen (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.3.1 Als Attikageschoss ausgeführte 2. Obergeschosse sind im allgemeinen Wohngebiet 
WA2 mit einem Rücksprung von mindestens 0,5 m an allen Gebäudeseiten auszu-
führen. 
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2.3.2 Bauteile, die der inneren Erschließung des Gebäudes dienen (Treppenhäuser, Auf-
zugsschächte), dürfen ohne Rücksprung ausgeführt werden und unabhängig von 
Dachform oder Dachneigung bis zur realisierten Gebäudehöhe/Firsthöhe herausra-
gen, sofern sie nicht breiter als 4,0 m sind. 

2.4 Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.4.1 Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch als Vegetationsflä-
che zu gestalten und dauerhaft zu unterhalten.  

Hinweis: 
Flächenabdeckungen mit Schotter/ Kies zur Gestaltung der Gartenflächen (z. B. 
Schottergärten) sind gemäß § 9 Abs. 1 LBO und § 21a S. 2 LNatSchG nicht zuläs-
sig. 

2.4.2 Nebenflächen wie Mülltonnenplätze, Abfallplätze und Lagerplätze sind dauerhaft 
gegenüber dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und 
gegen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt – zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume).  

2.5 Einfriedungen und Stützmauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.5.1 Die Höhe der Einfriedungen zu den Verkehrsflächen (inklusive Wirtschaftsweg) wird 
begrenzt auf maximal 1,2 m.  

2.5.2 Drahtzäune sind nur mit Heckenhinterpflanzung, Stabgitterzäune nur mit Heckenhin-
terpflanzung oder Berankung zulässig. Der Abstand von Hecken zur öffentlichen 
Verkehrsfläche beträgt mindestens 0,5 m. Die Verwendung von Stacheldraht ist un-
zulässig. 

2.5.3 Stützmauern sind bis zu einer Höhe von maximal 1,5 m zulässig und in Trocken-
bauweise auszuführen (Naturstein, Kantenlänge ≤ 80 cm). Gestaffelte Stützmauern 
(Terrassierungen) sind jeweils bis zu einer Höhe von 1,0 m zulässig und müssen ei-
nen Mindestabstand von 1,0 m zueinander aufweisen. Die Zwischenräume sind zu 
begrünen. 

2.6 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Wohngebäu-
de zu konzentrieren.  

2.7 Stellplatzverpflichtung (§ 74 (2) Nr. 2 LBO) 

Die Stellplatzverpflichtung für Wohnungen wird auf 1,5 Stellplätze pro Wohnung 
festgesetzt. Bruchteile einer Stellplatzzahl sind auf die nächste volle Stellplatzzahl 
aufzurunden. 

2.8 Anlagen zum Sammeln und Rückhalten von Niederschlagswasser 
(§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

2.8.1 Grundsätzlich ist das Niederschlagswasser von privaten Dach-, Zufahrts- und Hof-
flächen auf den Grundstücken dezentral zu versickern. Sickerschächte und Rigolen 
sind nur für unbeeinflusstes Dränagewasser, Schichtenwasser und Dachwasser von 
Gründächern zulässig. Alle anderen Wässer bedürfen der vorherigen Filterung über 
eine mindestens 30 cm belebten, begrünten Oberbodenschicht. Die Versickerung 
muss hydraulisch wirksam und mechanisch filterfest an die durchlässigen Boden-
schichten angeschlossen werden. Nachbargrundstücke dürfen durch die Versicke-
rungsanlage nicht beeinträchtigt werden. 
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2.8.2 Ist eine Versickerung nicht möglich, ist das Niederschlagswasser auf den einzelnen 
Grundstücken über Rückhalteeinrichtungen (z. B. Retentionszisternen) gedrosselt 
mit maximal 0,2 l/s je 100 m² versiegelter Grundstücksfläche dem öffentlichen Ka-
nalnetz zuzuführen. Die Rückhalteeinrichtungen auf den Privatgrundstücken sind 
entsprechend dem obenstehend festgelegten Drosselabfluss für die versiegelten 
Flächen zu bemessen. 

2.8.3 Die Notüberläufe von Regenspeichern/Zisternen und Versickerungsanlagen sind an 
die öffentliche Regenentwässerung (Regenwasserkanal) anzuschließen. 

Hinweis: 
Die Anlage von Zisternen zur Grauwassernutzung (z. B. für Toiletten und Wasch-
maschine) wird zwecks Einsparung von Trinkwasser empfohlen. 
 
 

3 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME 

Gewässerrandstreifen 

Auf den als Gewässerrandstreifen festgesetzten Flächen gelten die Bestimmungen 
des § 38 WHG i. V. m. § 29 WG. 
 
 

4 HINWEISE 

4.1 Artenschutz 

Um das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG (Verlet-
zung/Tötung, Störung und Schädigung) zu vermeiden, sollten alle zu entfernenden 
Gehölze ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit, also im Zeitraum von Anfang 
Oktober bis Ende Februar (01.10 – 28. / 29.02.) entfernt werden. Für die vorhande-
nen Bäume mit Quartierpotenzial sollte der Rodungstermin zwischen Anfang No-
vember und Ende Februar nach einer ersten Frostperiode gelegt werden. Bei der 
Fällung der Bäume mit Baum- und Fäulnishöhlen ist zusätzlich ein Fledermaus-
fachmann zu beauftragen. 

Gemäß § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. Sep-
tember abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind 
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen 
oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. Sofern Gehölze außerhalb der gesetzlichen 
Schonzeit entfernt werden müssen, ist vorab eine Ausnahme bei der unteren Natur-
schutzbehörde zu beantragen. 

4.2 Beleuchtung 

Gemäß § 41a Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der Insektenvielfalt (Änderungsge-
setz zum BNatSchG gültig ab dem 01.03.2022) sind neu zu errichtende Beleuch-
tungen technisch und konstruktiv so anzubringen, mit Leuchtmitteln zu versehen 
und so zu betreiben, dass Tiere und Pflanzen wild lebender Arten vor nachteiligen 
Auswirkungen durch Lichtimmissionen geschützt sind. 
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4.3 Sichtfelder an Grundstückszufahrten 

Der private Grundstückseigentümer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Bereich von 
Grundstückseinfahrten eine ausreichend Ein- und Ausfahrtssicht gewährleistet wird. 
Beeinträchtigungen beispielsweise durch Bepflanzungen über 0,8 m sind auszu-
schließen. 

4.4 Wasserschutzgebiete und Grundwasserschutz 

Der südliche Bereich des Plangebiets liegt im festgesetzten Wasserschutzgebiet der 
Freiburger Energie- und Wasserversorgungs-AG, der Gemeinde Kirchzarten, der 
Gemeinde Stegen und des Wasserversorgungsverbandes Himmelreich 
(FEW+Kirchzarten+Stegen+WVV Himmelreich) innerhalb der Schutzzone III B.  

Im Wasserschutzgebiet gelten die Bestimmungen der Schutzgebiets- und Aus-
gleichs-Verordnung vom 27. November 1987 (GBI. S. 742) in der jeweils geltenden 
Fassung. Die geltende Wasserschutzgebietsverordnung des Regierungspräsidiums 
Freiburg ist zu beachten. 

 

Luftbild mit Darstellung des Wasserschutzgebiets WSG-FEW+KIRCHZARTEN+STEGEN+WVV HIMMELREICH, 
Quelle: Amtliche Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, 
www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19, Stand 01/2021 

Zum Schutze des Grundwassers ist im Wasserschutzgebiet auf eine dauerhaft dich-
te und leicht zu kontrollierende Ableitung des Abwassers besonderen Wert zu legen. 
Auf die DWA-Regelwerke A-142 und M-146 wird verwiesen. An die Abwasserleitun-
gen sind entsprechend der Gefährdungsabschätzung (hoch) besondere Anforde-
rungen zu stellen, die aus der Tabelle 2 des DWA-Regelwerks A-142 entnommen 
werden können. Zudem sind aus gleichem Regelwerk die Anforderungen an die 
Bauausführung sowie den Betrieb und die Unterhaltung zu entnehmen wie bei-
spielsweise Anforderungen an Dichtigkeitsprüfungen nach Fertigstellung sowie im 
Betrieb des Entwässerungssystems. 
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4.5 Geotechnik 

Allgemeines 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau vorhandenen Geodäten im Verbreitungsbereich der Gesteine 
des kristallinen Grundgebirges, welche im Plangebiet größtenteils von Lockerge-
steinen der quartären Neuenburg-Formation sowie von holozänen Abschwemm-
massen mit Mächtigkeiten bis in den Bereich von Zehnermetern überlagert werden. 
Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtra-
gung geeignet sind, ist zu rechnen. Die holozänen Abschwemmmassen neigen zu 
einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen 
(bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens. 

Bodengutachten 2018 

 

Bodengutachten (Bauflächenprüfung / Untersuchung der Auffüllung auf Flurstück 92/93), solum – Büro für Boden 
und Geologie, Stand: Mai / November 2018 

Durch das Büro solum in Freiburg wurde 2018 das Plangebiet im Hinblick auf die 
Eignung als Bauland untersucht. Es wurde festgestellt, dass das untersuchte Gebiet 
geologisch-hydrologisch in 3 Bereichen unterteilt werden kann: 
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▪ Niederterrasse im Bereich 1, 
▪ holozäne Abschwemmmassen im Bereich 2 und 
▪ Auffüllungen im Bereich 3. 
Der größte Bereich 1 ist laut dem Bodengutachten für Bautätigkeiten gut geeignet. 
Der Bereich 2 ist nur mit Einschränkungen für eine Bebauung geeignet. 

Im Bereich 3 wurden Auffüllungen angetroffen, bei derer Überprüfung folgendes 
festgestellt wurde: Der Auffüllungskörper weist eine Fläche von ca. 1.027 m² mit ei-
ner maximalen Mächtigkeit von 2,6 m auf. 

Abfalltechnische Hinweise 

Das aufgefüllte Material ist abfallrechtlich mit Z 1.2 einzustufen. Maßgeblicher Fak-
tor ist PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe). 

Material bis zur Zuordnungsklasse Z0 kann auf der Baustelle uneingeschränkt wie-
der verwendet werden (MP2). Material der Zuordnungsklasse Z1.1 und Z1.2 kann 
auf der Baustelle nur in technischen Bauwerken wiederverwertet werden. Eine Ver-
wertung zur reinen Verfüllung von Baugruben ist unzulässig. Die Verwendung für 
technische Bauwerke ist nur möglich, sofern das Material als notwendiger Unterbau 
oder in sonstiger Funktion dem Bauwerk dienend eingebaut werden muss. Ent-
scheidend ist hierbei, dass das Material in seiner Einbaustärke zweckmäßig einge-
setzt wird und damit eine Funktion als Baustoff übernimmt. 

Angelieferte sowie vor Ort gewonnene Baustoffrecycling- und Bodenmaterialien 
(z. B. aus Abbruch, Abgrabungen, ehemalige Auffüllungen) dürfen nicht als Verfüll-
material von Baugruben verwendet und nicht zum Zweck der Abfallbeseitigung auf 
dem Grundstück verteilt werden. Das reine Verfüllen von Baugruben oder das flä-
chenhafte Verteilen sind keine ausreichenden Zwecke. Innerhalb des Geltungsbe-
reiches des Bauvorhabens dürfen Auffüllungen und insbesondere das Auffüllen von 
verbleibenden Baugruben nur mit Bodenmaterial der Einbaukategorie Z 0 erfolgen. 

Über die Anlieferung von Bodenmaterial, bodenähnlichen Materialien, Baggergut 
und/oder Recyclingbaustoffen sowie deren Einsatz ist eine Liste mit Angabe von 
Datum, Art des Materials (Art und Beimengungen), Schadstoffklasse, Menge, Her-
kunft, Transportunternehmen und Verwendungszweck zu führen. Die Liste ist auf 
Verlangen der Fachbehörde vorzulegen. Die jeweils geltenden Regeln und Vor-
schriften (z. B. VwV-Boden, Dihlmann- Erlass, etc.) sind zu beachten und anzuwen-
den. 

Geotechnische Hinweise 

▪ Die Auffüllungen sind aufgrund ihrer Inhomogenität als Baugrund grundsätzlich 
nicht geeignet. Die Bebaubarkeit dieser Fläche ist daher nur eingeschränkt ge-
geben. Ggf. ist die Abtragung der aufgefüllten Schichten zu erwägen. 

▪ Nach Abtrag der Auffüllungen werden in Tiefen von ca. 1,7 – 2,6 m schluffreiche 
Schichten oder gut tragfähiger Schwarzwaldkies angetroffen. Die Schichtunter-
kante der schluffreichen Schichten liegt zwischen 2,3 – 3,2 m unter der Gelän-
deoberfläche. Es wird daher vorgeschlagen, im Bereich geplanter Gebäude eine 
Unterkellerung vorzusehen und in den gut tragfähigen Schwarzwaldkiesen zu 
gründen. 

▪ Zur Frage der Baumöglichkeiten: Die Grenzen der Bebauung sind von den Un-
tergrund- und den Grundwasserverhältnissen abhängig. Eine Prüfung der 
Grundwasserverhältnisse steht noch aus. Besteht durch die Grundwassersitua-
tion keine Beeinträchtigung, ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine Bebauung 
mit Unterkellerung möglich und aufgrund der schlechten Baugrundverhältnisse 
im Tiefenbereich von ca. 2 – 3 m unter GOF (Geländeoberfläche) sogar zu emp-



Gemeinde Stegen – Gemarkung Stegen Stand: 30.01.2024 
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Fassung: Offenlage 
„Nadelhof“ gem. § 3 (2) und § 4 (2) i. V. m. § 215a (2) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 13 von 16 

 

24-01-30 Bebauungsvorschriften (24-01-11).docx 

fehlen. Es ist u. E. der Bau von Einfamilienhäusern und Geschosswohnungsbau 
möglich. Bei der Wahl der Gründungsvariante sind die Mehrkosten zu berück-
sichtigen, die bei der Entsorgung der Auffüllung anfallen (bspw. bei der Abwä-
gung, ob mit oder ohne Keller gebaut werden soll). 

▪ Für die zur Erschließung ausgewählten Flächen ist, in Abhängigkeit vom geplan-
ten Bauwerk, ein Baugrundgutachten mit hydrogeologischer Betrachtung vorzu-
sehen. Die Bodenkennwerte sind mittels geeigneter Bodenproben zu verifizie-
ren. 

4.6 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Oberboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Oberboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Oberboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z. B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Oberboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  

 

Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Oberboden 

▪ Ein Überschuss an Oberboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Oberboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Oberbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Oberbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

4.7 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
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gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmal-
schutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologi-
sche Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist 
einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG 
wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz 
ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

4.8 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher kann 
es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, Stäube 
oder Geräuschen kommen. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen, solange die 
Grenzwerte der gesetzlichen Bestimmungen nicht überschritten werden. 

4.9 Brandschutz 

Die Löschwasserversorgung wird entsprechend dem Arbeitsblatt W 405 des DVGW 
in Abhängigkeit der Nutzung (§ 3 FwG, § 2 Abs. 5 LBOAVO) festgelegt. Für die all-
gemeinen Wohngebiete mit einer GFZ von 0,8 (WA1 und WA2) ist eine Lösch-
wasserversorgung von mindestens 96 m3/Stunde über einen Zeitraum von 2 Stun-
den sicherzustellen. Für den Kindergarten mit einer GFZ von 0,4 sind mindestens 
48 m3/Stunde über einen Zeitraum von 2 Stunden sicherzustellen. Hydranten sind 
so anzuordnen, dass die Entnahme von Wasser jederzeit leicht möglich ist. Als 
Grundlage sind die DVGW-Arbeitsblätter W 331 und W 400 zu beachten. Für Ge-
bäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr sicherge-
stellt werden muss, sind in Abhängigkeit der Gebäudehöhe entsprechende Zugänge 
bzw. Zufahrten und Aufstellflächen zu schaffen (§ 2 Abs. 1-4 LBOAVO). Zufahrt und 
Aufstellflächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr sind nach den Vorgaben der VwV 
- Feuerwehrflächen auszuführen. 

 

 

 

Stegen, den  
 
 
 
Fränzi Kleeb 
Bürgermeisterin  Planverfasser 
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Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes 
sowie der zugehörigen planungsrechtlichen 
Festsetzungen und der örtlichen Bauvor-
schriften mit den hierzu ergangenen Be-
schlüssen des Gemeinderates der Gemeinde 
Stegen übereinstimmen. 
 
Stegen, den  
 
 
Fränzi Kleeb 
Bürgermeisterin 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbe-
schluss gem. § 10 (3) BauGB öffentlich be-
kannt gemacht worden ist. Tag des Inkraft-
tretens ist der ________ 
 
 
 
Stegen, den  
 
 
Fränzi Kleeb 
Bürgermeisterin 
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5 ANHANG – PFLANZLISTE 

Artempfehlung für Baumpflanzungen 
Mindestqualität: Hochstamm, Stammumfang mind. 16-18 cm 

Acer pseudoplatanus   Berg-Ahorn 
Alnus glutinosa    Schwarz-Erle 
Betula pendula    Hänge-Birke 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Castanea sativa    Edelkastanie 
Fagus sylvatica    Rotbuche 
Prunus avium    Vogel Kirsche 
Prunus padus    Trauben-Kirsche 
Quercus robur    Stiel-Eiche 
Salix caprea    Sal-Weide 
Sorbus aria    Echte Mehlbeere 
Sorbus aucuparia   Vogelbeere 
Tilia platyphyllus    Sommer-Linde 

Ulmus glabra    Berg-Ulme 

 

Artempfehlung für Obstgehölze 
Juglans regia    Walnuss 
Sorbus domestica   Speierling 
Pyrus domestica – Sorten  Kulturbirne 
Prunus avium – Sorten   regionaltypische Süßkirsche 
Malus domestica – Sorten  Kulturapfel 

 

Artempfehlung für Straßen- und Parkplatzbäume 
Acer campestre 'Elsrijk'   Feld-Ahorn 'Elsrijk' 
Corylus colurna    Baum-Hasel 
Crataegus laevigata 'Paulii'  Echter Rotdorn 
Fraxinus ornus    Blumen-Esche 
Tilia cordata 'Greenspire'  Stadtlinde 
Liriodendron tulipifera   Tulpenbaum 
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' Amberbaum 'Worplesdon' 
Liquidambar styraciflua 'Paarl'  Amberbaum 'Paarl' 
Ostrya carpinifolia   Hopfenbuche 
Pyrus calleryana 'Chanticleer'  Stadtbirne 
 

Artempfehlung für Sträucher und Hecken 
Mindestqualität der Sträucher: 2xv mind. 60 cm 

Corylus avellana    Gewöhnliche Hasel 
Crataegus monogyna   Eingriffeliger Weißdorn 
Frangula alnus    Faulbaum 
Prunus spinosa    Schlehe 
Rosa canina    Hunds-Rose 
Salix aurita    Ohr-Weide 
Salix cinerea    Grau-Weide 
Salix fragilis    Bruch-Weide 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa   Trauben-Holunder 
Viburnum opulus    Gewöhnlicher Schneeball 


